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Informationen für Berliner 
Sportvereine 

 

 
 

Möchten Sie einen ausländischen Berufssportler oder Berufstrainer beschäftigen? 
 
Sollte sich die betroffene Person bereits in Deutschland aufhalten und im Besitz eines 
Aufenthaltstitels mit der Nebenbestimmung „Erwerbstätigkeit erlaubt“ sein, benötigen Sie 
keine weiteren Genehmigungen durch das Landesamt für Einwanderung. Sie können den 
jeweiligen Sportler oder Trainer sofort beschäftigten. Gleiches gilt generell für EU-Bürger und 
Staatsangehörige der Schweiz, Islands, Lichtensteins und Norwegens. 
 
Sollte sich die Person noch im Ausland aufhalten, ist für die Einreise zur Aufnahme einer 
Beschäftigung in der Bundesrepublik Deutschland die Beantragung eines Visums in der 
Regel erforderlich.  
 
Folgende Personengruppen benötigen kein Visum. Diese können die Aufenthaltserlaubnis 
oder Blaue Karte EU direkt nach der Einreise beim Landesamt für Einwanderung 
beantragen: 
 

 Staatsangehörige von Australien, Israel, Japan, Kanada, Neuseeland, Republik 
Korea (Südkorea), Vereinigte Staaten von Amerika 

 Inhaber des unbefristeten Aufenthaltstitels Daueraufenthalt-EU, der von einem EU-
Mitgliedsstaat ausgestellt wurde (außer von Bulgarien, Großbritannien, Dänemark, 
Irland, Kroatien, Rumänien oder Zypern) 

 Inhaber einer Blauen Karte EU 
o die von einem anderen EU-Mitgliedsstaat ausgestellt wurde 
o und seit mindestens 18 Monaten gültig ist, 
o wenn eine Blaue Karte EU in Deutschland erteilt werden soll. 

 
Wir bitten um Verständnis, dass Staatsangehörige die sich zu touristischen Zwecken in 
Deutschland aufhalten, ebenfalls ein Visum in einer deutschen Auslandsvertretung 
beantragen müssen. Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis ohne entsprechendes Visum ist 
nicht möglich.  
 
Für die Beantragung und Erteilung eines nationalen Visums sind die Auslandsvertretungen 
(Botschaft oder Generalkonsulat) der Bundesrepublik Deutschland im Herkunftsstaat oder 
dem Staat des gewöhnlichen erlaubten Aufenthalts des Sportlers bzw. Trainers zuständig. 
Weiterführende Informationen zum Verfahren finden Sie unter: auswaertiges-amt.de. 
 
Sollte die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis ohne Visum möglich sein, müssen Sie 
folgende Unterlagen beim Landesamt für Einwanderung einreichen:  
 

 Arbeitsvertrag, 

 Antrag auf Erlaubnis einer Beschäftigung und 

 Stellenbeschreibung 
 
Aus den Unterlagen muss hervorgehen, welche konkrete Tätigkeit für welchen Zeitraum 
ausgeübt werden soll. Ein entsprechendes Bestätigungsschreiben des Sportvereines mit 
Angabe des Sitzes und des Beschäftigungsortes ist beizufügen. 
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Je nach Einzelfall können weitere Unterlagen angefordert werden. 
 
Unter folgenden Voraussetzungen kann die Aufenthaltserlaubnis für Berufstrainer oder 
Berufssportler unproblematisch durch das Landesamt für Einwanderung ohne Beteiligung 
weiterer Stellen erfolgen.   
 
Zum einen ist dies für Berufssportler von deren beruflicher Qualifikation abhängig, die 
durch den Spitzenverband Ihrer Sportart im Einvernehmen mit dem Deutschen Olympischen 
Sportbund schriftlich bestätigt wird. Weiter muss der Einsatz in der höchsten Spiel- bzw. 
Wettkampfklasse erfolgen. Hier reicht zum Nachweis  die jeweilige Spielberechtigung. Allein 
für den Fußball genügt ein Einsatz in der zweiten Bundesliga. Dies gilt auch für 
Vertragsamateure, wenn diese unter gleichen Bedingungen wie Lizenzspieler ihrer 
Betätigung nachgehen.  
  
Berufstrainer können Ligen-unabhängig zugelassen werden, wenn der zuständige 
Spitzenverband Ihrer Sportart die fachliche Eignung bestätigt.  
 
Zum anderen müssen Antragsteller das 16. Lebensjahr vollendet haben. Letztlich muss Ihr 
Verein ein Bruttogehalt zahlen, welches mindestens 50 Prozent der jährlichen 
Bemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung entsprechen. Ab dem 
01.01.2020 entspricht dies einem jährlichem Einkommen von mindestens 41.400 € bzw. 
einem monatlichen Einkommen von mindestens 3.450 € brutto. Dieser Betrag wird jährlich 
neu angepasst.  
 
Sollten diese Voraussetzungen nicht erfüllt sein, ist immer zwingend die Bundesagentur für 
Arbeit zu beteiligen. Dies führt regelmäßig zu einer Verlängerung der Bearbeitungszeit und 
kann bei der Feststellung von nicht angemessenen Arbeitsbedingungen oder zu geringem 
Entgelt zur Versagung der Beschäftigungserlaubnis durch die Bundesagentur für Arbeit 
führen.  
 
Die beantragte Tätigkeit darf so oder so erst nach Erlaubnis des Landesamtes für 
Einwanderung aufgenommen werden.  
Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter: 
berlin.de/einwanderung. Sollte Sie weitere Fragen habe, können Sie mit dem zuständigen 
Referat unter folgender E-Mailadresse: B3@lea.berlin.de Kontakt aufnehmen.  
 
 
 
 

Ihr Landesamt für Einwanderung Berlin 
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